
Anlage A zur V/0456/2022
Kurzüberblick

Gründung einer Trägergemeinschaft zur Einführung eines Telenotarztsystems für die Kreise
Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf und die Stadt Münster zur
Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW (RettG
NRW)

Ziele/Teilziele/Zielerreichung

Die Einrichtung eines Telenotarztsystems mit der Telenotarztzentrale in Münster dient der
Qualitätsverbesserung im Rettungsdienst aller beteiligten Träger.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
(MAGS) hat im Februar 2020 gemeinsam mit den Verbänden der Krankenkassen, der
kommunalen Spitzenverbände und den Ärztekammern seinen Willen bekräftigt, eine
bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige, flächendeckende und wirtschaftliche Einrichtung von
Telenotarztsystemen in Nordrhein-Westfalen umzusetzen.

Auf Basis der Erfahrungen mit dem Betrieb einer Telenotarztzentrale aus dem Rettungsdienst
Aachen sowie der im Auftrag des MAGS erstellten wissenschaftlichen Ausarbeitung der
Universität Maastricht wurden einheitliche Kriterien für die Bedarfsermittlung bzw.
Bedarfsfeststellung eines Telenotarztsystems entwickelt.

Die Rettungsdienstträger Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Recklinghausen, Kreis Steinfurt,
Kreis Warendorf und die Stadt Münster beabsichtigen zur gemeinsamen wirtschaftlichen
Aufgabenwahrnehmung die Bildung einer Trägergemeinschaft zur Einführung eines
Telenotarztsystems.

Finanzierung

Produktgruppe: 0210 Rettungsdienst

Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja Nein

Auswirkungen auf den Finanzplan X Ja Nein

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 enthalten? X Ja Nein teilw.

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja Nein

Bereits veranschlagt? X Ja Nein

Pflichtigkeitsgrad

Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig
pflichtig

überwiegend
pflichtig

überwiegend
freiwillig

vollständig
freiwillig

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)

.


